
 
Am liebsten 
 zu Hause –  

mit Unterstützung 
 
 

   
 
 

Wir vom Nachbarschaftshaus 
bieten Ihnen Hilfe an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Wir sind ein anerkannter 
Betreuungsdienst nach § 71 Abs. 
1 a SGB XI und erbringen Hilfen 
zur Haushaltsführung und zur 
pflegerischen Betreuung für 
Menschen mit körperlichen, 
psychischen und/oder kognitiven 
Einschränkungen.  
 
 
Wir unterstützen Sie 
 
im Haushalt 
 beim Reinigen der Wohnung 
 bei der Hausordnung  
 bei der Wäschepflege 
 beim Einkaufen 
 
im persönlichen Bereich 
 durch Begleitungen außer Haus 
 durch Gespräche  
 durch Unterstützung bei der 

Regelung von behördlichen 
Angelegenheiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
bei der Betreuung demenziell 
erkrankter Menschen 
 
Dieses Angebot beinhaltet 
Maßnahmen 
 zur Entlastung der 

Angehörigen 
 zur Tagesstrukturierung und 

Orientierung 
 zur Förderung von Kontakten 
 zur Unterstützung bei der 

Haushaltsführung 
 
 

Wir beraten Sie 
 
 welche konkreten 

Hilfeleistungen für Sie in 
Frage kommen 

 wie viel Zeit dafür 
aufzuwenden ist 

 welche Finanzierungsmöglich-
keiten es gibt 



 
 

 
 

 
Ansprechpersonen Leitung HHNW 
 
Regina Müller 0611/96721 - 38   
Udo Willfahrt  0611/96721 - 39  
 

Mo – Fr 9 – 15 Uhr 
 
E-Mail: 
hhnw@nachbarschaftshaus-
wiesbaden.de  
 
 
Weitere Informationen auf unserer 
Homepage:  
https://nachbarschaftshaus-
wiesbaden.de/haeusliche-hilfen 

  
wir 
 kommen ins Haus 
 richten uns weitestgehend 

nach  Ihren Wünschen 
 bieten Dienstleistungen und 

bemühen uns um Ihr 
Vertrauen 

 
 
wir 
 sind zuständig für Biebrich, 

Gräselberg und Schierstein 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
Häuslicher Hilfsdienst 
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. 
Rathausstraße 10 
65203 Wiesbaden-Biebrich 

  
Wir berechnen den mit den 
Pflegekassen vereinbarten 
Kostensatz. Den aktuellen Satz 
entnehmen Sie bitte unserer  
homepage:  
https://nachbarschaftshaus-
wiesbaden.de/haeusliche-hilfen 
 
 
Wir können über den 
Entlastungsbetrag, über die 
Sachleistungen und über die 
stundenweise 
Verhinderungspflege mit den 
Pflegekassen abrechnen. Gerne 
beraten wir Sie zu den 
Finanzierungsmöglichkeiten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: März 2024 
 


